
EING ANG 1 9 FEB. 2(]26

BEZIRKSHAUPTMANNSCHAFT  NEUNKIRCHEN
Fachgebiet  Forstwesen

2620  Neunkirchen,  Peischingerstraße  17

Beilagen

NKLI  -A-071  4/043
Kennzeichen  (bei  Antwort  bitte angeben)

Bezug Bearbeitung

Zachs  Beatrix

Betriffi

Waldbrandverordnung  2026

Sehr  geehrte  Damen  und Herren!

E-Mail: forst.bhnk@noel.gv.at
0nline-Terminvereinbarung:  www.noe.gv.at/bhnk

Telefon:  02742/9005-359  - www.noe.gv.aUdatenschutz

(0 27  42)  9005

Durchwahl

35615

Datum

18. Februar  2026

Die  Bezirkshauptmannschaft  Neunkirchen,  Fachgebiet  Forstwesen, teilt mit, dass die
Verordnung  über  die Waldbrandverordnung  2026  im Venualtungsbezirk  Neunkirchen

im Rechtsinformationssystem  des  Bundes  (RIS)  kundgemacht  wurde  und unter folgendem

Link  VBI.  NK Nr. 3/2026  atx)erufen  werden  kann.

Ergeht  an:

16.Gemeinde  Seebenstein,  z.H.  der  Bürgermeisterin,  Werksstraße  21, 2824
Seebenstein

zur  Kenntnis

1.  Gemeinde  Altendorf,  z.H.  der  Bürgermeisterin,  Ortsstraße  50, 2632  Altendorf
2. Gemeinde  Aspangberg-St.  Peter,  z. H. des  Bürgermeisters,  Sonneck  4, 2870

Aspangberg-St.  Peter

zur  Kenntnis

3. Gemeinde  Breitenau,  z. H. des  Bürgermeisters,  Neunkirchner  Straße 21, 2624
Breitenau

zur  Kenntnis

4.  Gemeinde  Breitenstein,  z. H. der  Bürgermeisterin,  Hauptstraße  19, 2673  Breitenstein
zur  Kenntnis

5. Gemeinde  Buchbach,  z.H.  der  Bürgermeisterin,  Buchbacher  Straße 75, 2630
Buchbach

zur  Kenntnis

6. Gemeinde  Bürg-Vöstenhof,  z. H. des  Bürgermeisters,  Bürg  62, 2630  Bürg

zur  Kenntnis

7. Gemeinde  Enzenreith,  z. H. des  Bürgermeisters,  Enzenreither  Straße 100,  2640

Enzenreith

zur  Kenntnis

8. Gemeinde  Feistritz  am Wechsel,  z. H. des  Bürgermeisters,  Feistritz am Wechsel 17,
2873  Feistritz  am Wechsel
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VERORDNUNGSBLATT

DER  BEZIRKSHAUPTMANNSCHAFT

NEUNKIRCHEN

Jahrgang  2026

3. Verordnung

Ausgegeben  am  17.  Februar  2026

Verordnung  der  Bezirkshauptmannschafi

Neunkirchen,  mit  der  Maßnahmen  zur  Hintanhaltung

von  Waldbränden  verordnet  wird  -

Waldbrandverordnung  2026

Die  Bezirkshauptmannschaft  Neunkirchen  hat  am 17.  Februar  2026  aufgrund  des  §

41 in Verbindung  mit  § 170  Abs.  1 des  Forstgesetzes  1975,  BGBI.  Nr. 440/1975,

i.d.g.F.,  verordnet:

Verordnung  der  Bezirkshauptmannschaft  Neunkirchen,  mit  der  Maßnahmen  zur

Hintanhaltung  von  Waldbränden  verordnet  werden

§1

In allen  Waldgebieten  des  Verwaltungsbezirkes  Neunkirchen  und  in deren

Gefährdungsbereich  (Nähe  des  Waldrandes)  sind  brandgefährliche  Handlungen,  wie

das  Rauchen,  das  Hantieren  mit  offenem  Feuer,  die  Verwendung  von

pyrotechnischen  Gegenständen,  jegliches  Feuerentzünden  und  das  Unterhalten  von

Feuer  verboten!

Der  Gefährdungsbereich  ist überall  dort  gegeben,  wo  die Bodendecke  oder  die

Windverhältnisse  das  Übergreifen  eines  Bodenfeuers  oder  das  Übergreifen  eines

Feuers  durch  Funkenflug  in den  benachbarten  Wald  begünstigen.

Vor  allem  ist es verboten,  brennende  oder  glimmende  Gegenstände,  wie  Zündhölzer

und  Rauchwaren,  sowie  Glasflaschen  und  Glasscherben  (Brennglaswirkung!)  im

Waldbereich  wegzuwerfen!

www.ris.bka.gv.at
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§2

Übertretungen  dieser  Verordnung  werden  als Verwaltungsübertretungen  gemäß

§ 1 74 Abs.  1 lit. a) Ziffer  17  des  Forstgesetzes  1975  i.d.g.F,  mit  Geldstrafen  bis  zu

€ 7.270,00  oder  mit  Arrest  bis  zu 4 Wochen  bestraft.

§3

(1 ) Diese  Verordnung  tritt  mit  dem  auf  die  Kundmachung  folgenden  Tag  in Kraff.

Mag.  Alexandra  Grabner-Fritz

www.ris.bka.gv.at


